
Empfehlung der Pflegesatzkommission gern. § 86 SGB XI im Lande Niedersachsen 

für vollstationäre Pflegeeinrichtungen zu Pflegesatzverhandlungen über die Per­

sonalschlüssel für die Bereiche Leitung/Verwaltung, Wirtschaftsdienst und Tech­

nischer Dienst vom 11.03.2020

Die Pflegesatzkommission (PSK) hat in der Sitzung am 20.03.2019 beschlossen, die 

Empfehlung zu Vorbereitung, Beginn und Verfahren von Pflegesatzverhandlungen vom 

20.06.2008 zu aktualisieren und an die aktuell geltenden gesetzlichen und rahmenver­

traglichen Regelungen anzupassen. Um bereits im Vorgriff einer neuen PSK-Empfeh- 

lung eine Weiterentwicklung der sonstigen Personalschlüssel zu ermöglichen, hat sich 

die PSK für alle vollstationären Pflegeinrichtungen in Niedersachsen ab dem 01.04.2020 

auf folgende Personalschlüssel verständigt:

Leitung und Verwaltung 1 : 26,0

Wirtschaftsdienst 1 : 6,0

Technischer Dienst 1:69,0

Die verbesserten Personalschlüssel können in den Entgeltvereinbarungen mit Laufzeit 

ab dem 01.04.2020 berücksichtigt werden. Die Stellen/Vollzeitkräfte basieren auf einer 

38,5 Std./Woche und sind bei etwaigen Abweichungen umzurechnen. Davon abwei­

chende Regelungen können vor Ort getroffen werden.

Des Weiteren spricht sich die PSK dafür aus, im Rahmen der Einführung eines Perso­

nalbemessungsverfahrens oder eines neu entwickelten Finanzierungssystems auf der 

Bundesebene erneut die Gespräche über die sonstigen Personalschlüssel aufzuneh­

men.

Gez.
Ines Henke

Vorsitzende der PSK

Empfehlung der Pflegesatzkommission gem. 5 86 SGB XI im Lande Niedersachsen 
für vollstationäre Pflegeeinrichtungen zu Pflegesatzverhandlungen über die Per- 
sonalschlüssel für die Bereiche LeitungNerwaltung, Wirtschaftsdienst und Tech- 

nischer Dienst vom 11.03.2020 

Die Pflegesatzkommission (PSK) hat in der Sitzung am 20.03.2019 beschlossen, die 

Empfehlung zu Vorbereitung, Beginn und Verfahren von Pflegesatzverhandlungen vom 

20.06.2008 zu aktualisieren und an die aktuell geltenden gesetzlichen und rahmenver- 

traglichen Regelungen anzupassen. Um bereits im Vorgriff einer neuen PSK-Empfeh- 

lung eine Weiterentwicklung der sonstigen Personalschlüssel zu ermöglichen, hat sich 

die PSK für alle vollstationären Pflegeinrichtungen in Niedersachsen ab dem 01.04.2020 
auf folgende Personalschlüssel ver'ständigt: 

Leitung und Verwaltung 1 : 26,0 

Wirtschaftsdienst 1 :6 .0  

Technischer Dienst 1 : 69,0 

Die verbesserten Personalschlüssel können in den Entgeltvereinbarungen mit Laufzeit 

ab dem 01.04.2020 berücksichtigt werden. Die Stellen/Vollzeitkräfte basieren auf einer 

38,5 Std./Woche und sind bei etwaigen Abweichungen umzurechnen. Davon abwei- 

chende Regelungen können vor Ort getroffen werden. 

Des Weiteren spricht sich die PSK dafür aus, im Rahmen der Einführung eines Perso- 
nalbemessungsverfahrens oder eines neu entwickelten Finanzierungssystems auf der 

Bundesebene erneut die Gespräche über die sonstigen Personalschlüssel aufzuneh— 

men. 

Gez. 
Ines Henke 

Vorsitzende der PSK 

Empfehlung der Pflegesatzkommission gem. 5 86 SGB XI im Lande Niedersachsen 
für vollstationäre Pflegeeinrichtungen zu Pflegesatzverhandlungen über die Per- 
sonalschlüssel für die Bereiche LeitungNerwaltung, Wirtschaftsdienst und Tech- 
nischer Dienst vom 11.03.2020 

Die Pflegesatzkommission (FSK) hat in der Sitzung am 20.03.2019 beschlossen, die 

Empfehlung zu Vorbereitung. Beginn und Verfahren von Pflegesatzverhandlungen vom 

20.06.2008 zu aktualisieren und an die aktuell geltenden gesetzlichen und rahmenver- 
traglichen Regelungen anzupassen. Um bereits im Vorgriff einer neuen FSK-Empfeh- 

lung eine Weiterentwicklung der sonstigen Personalschlüssel zu ermöglichen, hat sich 

die FSK für alle vollstationären Pflegeinrichtungen in Niedersachsen ab dem 01.04.2020 

auf folgende Personalschlüssel ver'ständigt: 

Leitung und Verwaltung 1 : 26,0 

Wirtschaftsdienst 1 :6,0 

Technischer Dienst 1 : 69.0 

Die verbesserten Personalschlüssel können in den Entgeltvereinbarungen mit Laufzeit 
ab dem 01.04.2020 berücksichtigt werden. Die Ste_llen/Vollzeitkräfte basieren auf einer 

38,5 Std.M/oche und sind bei etwaigen Abweichungen umzurechnen. Davon abwei- 

, chende Regelungen können vor Ort getroffen werden. 

Des Weiteren spricht sich die FSK dafür aus, im Rahmen der Einführung eines Perso- 

nalbemessungsverfahrens oder eines neu entwickelten Finanzierungssystems auf der 

Bundesebene erneut die Gespräche über die sonstigen Personalschlüssel aufzuneh— 
men. 

Gez. 
Ines Henke 

Vorsitzende der PSK 


